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§ 5

Sonderfälle

(1) Die Stipendien für pädagogische Spezialstudien gemäß 
der Gemeinsamen Anweisung des Ministers für Volksbildung 
und des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen vom 23. Juli 
19816 werden von den neuen Stipendienregelungen nicht be
rührt. Ab September 1990 kann die Stipendienzahlung auch 
von der delegierenden Einrichtung an Stelle der Hochschul
einrichtung erfolgen.

(2) Die Grundstipendien für die Fachrichtungen Schriftstel
ler, Choreografie und Schauspielregie gemäß der Gemein
samen Anweisung des Ministers für Kultur und. des Ministers 
für Hoch- und Fachschulwesen vom 7. August 1981 § 2 Abs. I7 8 
beträgt ab 1. Juli 1990 80 % des Nettodurchschnittseinkom
mens der letzten 12 Monate vor Aufnahme des Studiums, 
mindestens 500,— DM, höchstens 700,— DM monatlich.

(3) Die Stipendienanordnung vom 29. Juni 1990 findet volle 
Anwendung auf die Gemeinsame Anweisung des Ministers 
für Kultur und des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen 
vom 7. August 19818 über Stipendienzahlung an Studenten der 
staatlichen Ballettschulen und der Fachschule für Artistik 
und auf die Gemeinsame Anweisung des Ministers für Kul
tur und des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen vom
7. August 19819 über die Stipendienzahlung an Schüler der

6 Gemeinsame Anweisung des Ministers für Volksbildung und des 
Ministers für Hoch- und Fachschulwesen zur Stipendienregelung auf 
dem Gebiet der Volksbildung vom 23. Juli 1981 (VuM des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen Nr. 4/81 S. 33).

7 Gemeinsame Anweisung des Ministers für Kultur und des Mini
sters für Hoch- und Fachschulwesen über die Stipendienzahlung an 
Studenten der Fachrichtungen Schriftsteller, Choreografie und Schau
spielregie vom 7. August 1981 (VuM des Ministeriums für Kultur 
Nr. 4/81 S. 31).

8 Gemeinsame Anweisung des Ministers für Kultur und des Mini
sters für Hoch- und Fachschulwesen über die Stipendienzahlung an 
Studenten der staatlichen Ballettschulen und der Fachschule für Aristik 
vom 7. August 1981 (VuM des Ministeriums für Kultur Nr. 4/81 S. 32).

9 Gemeinsame Anweisung des Ministers für Kultur und des Mini
sters für Hoch- und Fachschulwesen über die Stipendienzahlung an
Schüler der Meisterklassen und Studenten des Zusatzstudiums an den 
künstlerischen Hochschulen vom T. August 1981 (VuM des Ministeriums 
für Kultur Nr. 4/81 S. 32).

Meisterklassen und Studenten des Zusatzstudiums an künst
lerischen Hochschulen.

(4) Die Grundstipendien gemäß der Frauensonderstudium- 
Anordnung vom 31. August 198810 betragen 280,—DM monat
lich. Zahlt der Betrieb den festgelegten finanziellen Zuschuß 
nicht, wird das Grundstipendium von den Hoch- bzw. Fach
schulen einkommensabhängig gemäß § 2 berechnet und ge
zahlt.

§ 6

Übergangsregelung
Studenten, deren Studium am 31. August 1990 endet, kön

nen im Oktober 1990 den Antrag bei der Hoch- bzw. Fach
schule stellen, den Erhöhungsbetrag exakt berechnen zu las
sen. Sie haben Anspruch auf Nachzahlung der Differenz zur 
Abschlagszahlung. Zuviel gezahlter Abschlag ist zurückzu
fordern. Im Einzelfall kann die Hoch- bzw. Fachschule die 
Rückzahlung erlassen.

§7

Schlußbestimmungen
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1990 in 

Kraft. Ihr entgegenstehende Regelungen sind nicht mehr an
zuwenden.

(2) Mit Inkrafttreten des Bundesausbildungsförderungsge
setzes in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin (Ost) 
tritt diese Anordnung außer Kraft.

Berlin, den 17. August 1990

Der Minister 
für Bildung und Wissenschaft
Prof. Dr. Hans Joachim M e y e r

10 Anordnung über Fördermaßnahmen bei der Qualifizierung von 
Frauen an Universitäten, Hoch- und Fachschulen - Frauensonder
studium-АО - vom 31. August 1988 (GBl. I Nr. 20 S. 229).


